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,ƵŶŐer auf KƵŶƐt & Kultur 
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞn für unseƌĞ ^Žzialpartner:innen 

Kulturpass-Spielregeln 

Der Kulturpass gilt ein Jahr ab AussƚĞůůƵŶŐƐĚĂtum für eine erǁachsene PĞƌson und für die im 
Ɛƚeirischen Familienpass eingĞƚƌĂŐenen Kinder (bis zum 16. Lebensjahr) in Begleitung einer/s 
�ƌǁachsenen. Er ist nicht ƺďĞƌƚƌagbar und nur in Verbindung mit einem >ŝĐŚƚďŝůĚĂƵƐǁeis ŐƺůƚŝŐ.   
tenn der Kulturpass nicht mehr benöŐt wirĚ͕ ist er zƵƌƺĐŬǌƵŐeben. Der Kulturpass gilt bei 
mehr als 190 KƵůƚƵƌǀĞƌĂŶƐƚĂůƚer:innen in der StĞŝĞƌŵĂƌŬ͕ die Partner:innen von Hunger auf 
<ƵŶƐt & <ultur sind.   

„Ich bekomme einen Kulturpass, wenn…“ 

ϭ͘ /Đh ŚĂďĞ ĚŝĞ ^ŽǌŝĂů�Ăƌd ĚĞƌ ^ƚadt 'ƌĂǌ͘
Mit der SozialCard können Sie bei jeder unserer PartnerorganisaWonen aus dem sozialen und�
karitaWven Bereich den Kulturpass ohne Vorlage weiterer Unterlagen erhalten.

Ϯ͘ /Đh ďĞǌŝĞŚĞ ĂŬƚƵĞll ĚŝĞ ^ŽǌŝĂůŚŝůĨĞ, ůĞďĞ in ĞŝŶĞƌ ƉƌĞŬćƌĞn >ĞďĞŶƐƐŝƚƵĂƚŝŽ�Ŷ͘
Alle Dauerleistungsbezieher:innen bekommen in Summe weniger Geldleistungen�ͬ
ZŝĐŚƚŐƌƵŶĚƐĂƚǌ͕�als die Höhe der Armutsgefährdungsgrenze beträgt. Sie sind somit
anspruchsberechWgt, es ist keine weitere Einzelfallprüfung notwendig. Die Ausgabe der Pässe
erfolgt bei über 155 sozialen und karitaWven Einrichtungen (GülWgkeit: 1 Jahr) und allen
'ĞƐĐŚćesstellen des AMS (GülWgkeit: 6 Monate) in der Steiermark. Sie finden alle Adressen unter
ǁǁǁ͘ŚĂŬƵŬ͘Ɛƚ. Einzelfallleistungsbezieher:innen sind nicht per se ĂŶƐƉƌƵĐŚƐďĞƌĞĐŚƚŝŐƚ͘

ϯ͘ Ich beziehe aktuell eine der folgenden AMS-GĞůĚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͗
Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Deckung des Lebensunterhaltes, Überbrückungshilfe, erweiterte
mďĞƌďƌƺĐŬƵŶŐƐďĞŝŚŝůĨĞ͕ Überbrückungsgeld oder PeŶƐŝŽŶƐǀŽƌƐĐŚƵƐƐ͘
Die Ausgabe des Kulturpasses ist erst nach Berechnung des Leistungsbezuges möglich!
 �ŝĞ�Vormerkung als Arbeitssuchende/r allein genügt nicht.
Mein Tagessatz übersteigt NICHT € 5ϭ͕ϵϬ am dĂŐ. (30 mal € 5ϭ͕ϵϬ entspricht der
�ƌŵƵƚƐŐĞĨćŚƌĚƵŶŐƐgrenze von € 1.5ϱϳ im Monat 12 mal im Jahr͘
tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐƐ-Geldbezieher:innen ;�ŝůĚƵŶŐƐ-Geldbezieher:inŶen),�&ĂĐŚŬƌćĨƚĞƐƚŝƉĞŶĚŝƵŵͲ
Bezieher:innen bzw. Bildungsteilzeit-Geldbezieher:innen haben keinen Anspruch auf den�
<ƵůƚƵƌƉĂƐƐ͘�Ausnahme, wenn nach Einkommensprüfung des gesamten Haushaltseinkommens die�
�ƌŵƵƚƐgefährdungsgrenze unterschriken wird, dann ist diese Person berechWŐt, einen Kulturpass�
ǌu bekommen.
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^Ğite ϯ  

Hunger auf Kunst & Kultur 
Informa(onen für unsere Sozialpartner:innen 

Diese GeldleisƚƵŶŐen bemessen sich am bisherigen EinkŽŵŵĞŶ͕ können also auch höher als 
die �ƌŵƵƚƐŐĞĨćŚƌĚƵŶŐƐŐƌĞŶǌe sein, dadurch ist eine individuelle Prüfung͕ bǌǁ. eine  
dĂŐƐĂƚǌĨĞƐƚƐƚellung vor Ausgabe des Kulturpasses durch das AMS und die ausgebenden   
<ƵƌƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶƚƌćŐer:innen notwendig.  

Da bei AMSͲ>ĞŝƐƚƵŶŐƐďĞzieher:innen keine Haushaltseinkommensprüfung sƚĂƚƚ�ĨŝŶĚĞt und 
die ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚů�ŝĐŚĞ �ƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶǌeit ca. 4 Monaƚe beƚƌćŐƚ͕ kann von einer kƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐ��
ƉƌĞŬćƌen �ŝŶŬŽŵŵĞŶƐƐŝƚƵĂƚŝŽn ausgĞŐĂŶŐen wĞƌĚĞŶ͕ die eine kürzĞƌe GülƚŝŐ�Ŭeitsdauer des 
Kulturpasses ǀon 6 Monaƚen ůĞŐŝƚŝŵŝĞƌƚ͘ Bei längĞƌer ArbeitslosigkĞŝƚ͕ bǌǁ. bei Beǌug der BMS 
kann der <ulturpass neu ausgestellt werden.   

ϰ͘ Mir sƚĞŚt die SoǌŝĂůŚŝůĨe RichƚƐĂƚǌĞƌŐćŶǌung zu.
ZŝĐŚƚƐĂƚǌĞƌŐćŶǌƵŶŐƐďĞƌĞĐŚƚŝŐƚe haben ein gĞƌŝŶŐĞƌes individuelles Einkommen (LeisƚƵŶŐen aus
AMS / Pensionsansprüchen) als PĞƌƐŽŶĞŶ͕ die eine AusgleichsǌƵůĂŐe oder die BedarfƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞ
DŝŶĚĞƐtsicherung erhalten. Dies enƚƐƉƌŝĐŚt der maximalen Geldleistung der SoǌŝĂůŚŝůĨe. D.h. die
WĞƌƐŽŶĞŶ͕ die die AusgleichsǌƵůĂŐĞ͕ bǌǁ. BMS beǌŝĞŚĞŶ͕ sind anspruchsberĞĐŚƚŝŐƚ͕ ohne dass
nochmals individuell gĞƉƌƺĨƚ ǁĞƌĚĞŶ ŵƵƐƐ͘

ϱ͘ Ich bin AsǇůǁerber:in.

�ƐǇůǁerber:innen dürfen nicht arbeiten (ausgenommen als SaisonkrćĨƚĞ und SelbƐƚćŶĚŝŐĞͿ und 
haben keinen Anspruch auf ďĞĚĂƌĨƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚe Mindestsicherung. WĞƌden AsǇůǁerber:innen 
ďĞŚĞƌďĞƌŐƚ͕ erhalten sie zƵƐćtzlich ein gĞƌŝŶŐes TĂƐĐŚĞŶŐeld von Euro 40,00 pro Monat. Wohnen 
sie selbƐƚćŶĚŝŐ͕ so bekŽŵŵt eine 5ͲŬƂƉĮŐe Familie max. Euro 300,00 für Mieƚe und einen 
�ƐƐĞŶƐǌuschuss ǀŽŶ �ƵƌŽ Ϯϭϱ͕ϬϬ Ɖƌo ErǁĂĐŚƐĞŶĞŶ und Euro 100,00 pro MinderjährigĞŶ. Deshalb 
sind AsǇůǁerber:innen per se anspruchsberĞĐŚtŝŐƚ.   

ϲ͘ Mein (,ĂƵƐŚĂůƚƐͲͿ�ŝŶŬommen liegt unƚer der ArmusƚŐĞĨćŚƌĚƵŶŐƐŐƌĞŶǌe von:

€  1.5ϱϳͬDŽŶĂƚ (12 mal im Jahr) ŽĚĞƌ  
€  1.3ϯϰ/Monat (14 mal im Jahr) oder  
€ 18.ϲϴϵ pro alleinstehende Person im Jahr 

&ƺƌ die BĞƌĞĐŚŶƵŶŐ deƌ �ƌŵƵƚƐŐĞĨćŚƌdung bildet immer das Haushaltseinkommen die 
Grundlage; die ArmutsgĞĨćŚƌĚƵŶŐƐŐƌĞŶǌe wird dabei mulƚŝƉliziert:  
Um ĚĞŶ &ĂŬƚŽƌ Ϭ͕ϱ Ĩƺƌ jeĚĞn ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞŶ �ƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶͬ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ ;ćůƚĞƌ ĂůƐ ϭϰ :ĂŚƌĞͿ ŝŵ 
Haushalt und um den &ĂŬƚŽƌ Ϭ͕ϯ Ĩƺƌ jeĚĞs Kind (ũƺŶŐĞƌ als 14 JahrĞͿ.   
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^Ğite ϰ  

,ƵŶŐer auf KƵŶƐt & Kultur 
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞn für unseƌĞ ^Žzialpartner:innen 

�ƌŵƵƚƐŐĞĨćŚƌĚƵŶŐƐŐƌĞŶǌe für unƚĞƌschiedliche HaushaltskŽŶƐƚĞůůĂBonen:  

     �ǁei Erǁachsene  
     Alleinerziehende/r und 1 Kind (7 Jahre)  
     Alleinerziehende/r und 2 Kinder (4J͕ 7J)  
     �ǁei Erǁachsene und 1 Kind (13 Jahre)  
     �ǁei Erǁachsene und 2 Kinder (5J͕ 13J)  
     �ǁei Erǁachsene und 3 Kinder (4J͕ 11J͕ 13J)  
     �ǁei Erǁachsene und 3 Kinder (4J͕ 11J͕ 16J)  

         € 2.ϯϯϱ d.h. € 1.5ϱϳ mal FĂŬƚor 1,5  
        € 2.0Ϯϰ͕ϭ d.h. € 1.ϱϱϳ mal FĂŬƚor 1,3  
        € 2.ϰϵϭ͕Ϯ d.h. € 1.ϱϱϳ mal FĂŬƚor 1,6  
        € 2.8ϬϮ͕ϲ d.h. € 1.ϱϱϳ mal FĂŬƚor 1,8  
        € 3.Ϯϲϵ͕ϳ d.h. € 1.ϱϱϳ mal FĂŬƚor 2,1  
        € 3͘ϳϯϲ͕ϴ d.h. € 1.ϱϱϳ mal FĂŬƚor 2,4  
        € 4.0ϰϴ͕Ϯ d.h. € 1.ϱϱϳ mal FĂŬƚor 2,6  

�Ğŝ der �ƌŵŝ�ƚƚůƵŶŐ ĚĞs ,ĂƵƐŚĂůƚƐĞŝŶŬŽŵŵĞŶƐ ǁĞƌĚĞŶ ĂůůĞ EinkŽŵŵĞŶƐĂƌƚĞŶ berückƐŝĐŚƚŝŐƚ�͕�d.h. �
neben ErǁĞƌďƐĞŝŶŬommen auch ƉƌŝǀĂƚĞ� TƌĂŶƐĨĞƌs (AlimenƚĞ͕ Unƚerhalt) und sämtliche  �
^ŽǌŝĂůůĞŝƐƚƵŶŐen (wie z.B. FĂŵŝůŝĞŶďĞŝŚŝůĨĞ͕ ArbeitslosengĞůĚ͕ NŽƚƐƚĂŶĚƐŚŝůĨĞ͕ �
<ŝŶĚĞƌďĞƚƌĞƵƵŶŐƐŐĞůĚ͕ WŽŚŶďĞŝŚŝůĨĞ͕ AusgleichsǌƵůĂŐe eƚc.).   
Im Rahmen des Kulturpasses gibt es drei �ƵƐŶĂŚŵĞŶ: WŇĞŐĞŐĞůĚ͕ ĞƌŚƂŚƚĞ &ĂŵŝůŝĞŶďĞŝŚŝůĨĞ ;ĚĞƌ �
�ƌŚƂŚƵŶŐƐďĞƚƌag und in diesen Fällen auch die FĂŵŝůŝĞŶďĞŝŚŝůĨe) sowie die ,ĞŝŵŽƉĨĞƌƌĞŶƚĞ �
ǁĞƌden nicht eingĞƌĞĐŚŶĞt. Denn das PŇĞŐĞŐeld ist eine Geldleistung für den Zukauf von  �
WŇĞŐĞĚŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͕ die die ƚĂtsächlichen KŽƐƚen ohnehin nur tĞŝůǁeise abdeckt. Die erhöhƚe �
&ĂŵŝůŝĞŶďĞŝŚŝůĨe wiederum wird Menschen mit einer sogĞŶĂŶŶƚen erheblichen Behinderung �
ŐĞǁährt und hat die AufŐĂďĞ͕ die mit einer BeeinƚƌćĐŚƚŝŐƵŶŐ�vĞƌďƵŶĚĞŶĞŶ hƂŚĞƌĞŶ  �
>ĞďĞŶƐŚĂůƚƵŶŐƐŬŽƐƚen zƵŵŝŶĚĞƐt zum Teil abǌƵĚĞĐŬen. Die HeimopĨĞƌƌĞŶƚe sƚĞŚt PĞƌsonen zƵ͕ die 
ƚƌĂƵŵĂWsche GeǁĂůƚͲ�ƌĨĂŚƌƵŶŐen in Heimen gĞŵĂĐŚt haben; sie ist unpĨändbar und wird auch �
ŶŝĐŚt auf die AusgleichzƵůĂŐe oder MindesƚƐŝĐŚĞƌƵŶŐͬ^ŽǌŝĂůŚŝůĨe angĞƌĞĐŚŶĞt.   

ϳ͘ Der Kulturpass gilt ab Aussƚellung ein Jahr (AMS: 6 MonaƚĞͿ.  
tenn ich den Kulturpass schon vor dieser GülWgkĞŝƚƐďĞŐƌĞŶǌung nicht mehr benöWŐĞ͕ ŐĞďĞ ŝĐŚ ŝŚŶ
ǌurück. Wir gehen daǀon aus, dass Menschen vom Kulturpass nicht mehr Gebrauch machen, wenn
sich ihre EinkŽŵŵĞŶƐǀerhältnisse gebessert haben.

ϴ͘ Für Kinder und Jugendliche gilt:  
tenn ich jünger als 16 Jahre alt und bei einem Erǁachsenen im sƚeirischen Familienpass
ĞŝŶŐĞƚƌĂŐen bin, gilt der Kulturpass auch für mich ein Jahr ab AussƚĞůůƵŶŐƐĚĂtum in Begleitung
dieses Erǁachsenen.

ϵ͘ sŽƌ ĚĞŵ ϭϬ͘ 'ĞďƵƌƚƐƚĂŐ Őŝůƚ ĚĂƐ ϭ ǌƵ ϭ WƌŝŶǌŝƉ͗  
Ein EltĞƌŶƚeil und ein Kind haben freien Eintrik bei KƵůƚƵƌĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐen mit KŝŶĚĞƌ- und
:ƵŐĞŶĚƉƌŽŐƌamm. EǀĞŶtuell ist ein VĞƌĂŶƐƚaltungsbesuch auch mit mehrĞƌen Kindern möglich.
Viele KƵůƚƵƌĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐen für KŝŶĚĞƌ- und JugĞŶĚŬultur sind bei mehrĞƌen Kindern durchaus
ĞŶƚŐĞŐĞŶŬommend. Bike VORHER nachĨƌĂŐen!
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/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞn für unseƌĞ ^Žzialpartner:innen  

   

                ^Ğite ϱ   

ϭϬ͘ Als Jugendliche/r (ab 10 JahrĞŶͿ …   habe ich ebenĨalls Anspruch auf einen eigenen PĂƐƐ͕ wenn 
meine Eltern unƚer der ArmutsgĞĨćŚƌĚƵŶŐƐŐƌĞŶǌe leben. Gilt nur in Verbindung mit 
^ĐŚƺůĞƌ͗ŝŶŶĞŶĂƵƐǁĞŝƐ͕ bǌǁ.  eigenem LichƚďŝůĚĂƵƐǁeis.    

  

ϭϭ͘ Als Jugendliche (ab 16 JahrĞͿ und junge ErǁĂĐŚƐĞŶĞ͙ ǁĞƌde ich enƚƐƉƌechend meinem 
,ĂƵƐŚĂůƚƐĞŝŶŬommen beǁĞƌƚĞt (Kƌŝƚerien: ab 16 Jahren bǌǁ. VŽůůũćŚƌŝŐŬeit / selbƐƚćŶĚŝŐe 
>ĞďĞŶƐführung / Individualeinkommen). Bin ich über 18 Jahre alt und lebe in der FĂŵŝůŝĞ͕ dann 
gilt das Familienprinzip (HaushaltseinkŽŵŵĞn).    

Das Haushaltseinkommen der Familie lässt sich oĨƚmals bei der Beantragung durch Jugendliche �
prak;sch nicht bemessen, da die Jugendlichen oĨƚ nicht den Zugang zu diesen Informa;onen �
bekommen. Wich;g ist die Ausgabe an Jugendliche daher im Rahmen einer Maßnahme zur �
Ausbildung, bzw. durch Jugendbetreuungseinrichtungen, die die familiären Rahmenbedingungen 
einschätzen können.   
  
ϭϮ͘ Als Studierende/r habe ich keinen Anspruch auf den Kulturpass.   
Ausnahme:   
Ich beziehe SoǌŝĂůůĞŝƐƚƵŶŐen der ÖH (SoǌŝĂůƚŽƉf / besondere UnƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐen). Wenn andere soziale 
WƌŽďůĞŵůĂŐen im VŽƌĚĞƌgrund sƚehen (z.B.: Alleinerzieher:innen), dann bilden diese die 
�ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐe.  
^ƚƵĚŝĞƌende vĞƌĨƺŐen in den meisƚen Fällen über kein EinkŽŵŵĞŶ͕ das die   
�ƌŵƵƚƐŐĞĨćŚƌĚƵŶŐƐŐƌĞŶǌe überƐƚĞŝŐt. TƌŽƚǌdem bildet diese SituaƚŝŽ keine Anspruchsgrundlage 
für den Kulturpass. Das Studiengeld für miŬ�ellose Studierende ist berĞĐŚŶĞt an den tĂtsächlichen 
�ƵƐŐĂďĞƉŽƐŝƚŝŽŶen und NŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚen der StudierĞŶĚĞŶ͕ bǌǁ. die meisƚen Eltern haben für die 
^ƚƵĚŝĞŶŬŽƐƚen aufgrund ihrer AusbildungsǀĞƌƉŇŝĐŚtung aufǌƵŬommen. Für individuell zu lösende 
ƐĐŚǁŝĞƌŝŐe finanzielle SituaƚŝŽnen unƚĞƌƐtützt das SoǌŝĂůƌĞĨĞƌĂt der ÖH diese Studierende auf 
�Ŷƚƌag und nach individueller BeǁĞƌƚƵŶŐ auch mit dem Anspruch auf den Kulturpass.   
^ƚƵĚŝĞƌende mit SelbƐƚĞƌŚĂůƚƵŶŐƐƐƚŝƉendium haben keinen Anspruch auf den Kulturpass. Ihre   
�ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ͕ zu sƚƵĚŝĞƌen ist eine beǁƵƐƐƚe Entscheidung aufgrund der LeisƚƵŶŐen aus dem 
^ƚŝƉĞŶĚŝƵŵ͕ eigenem EinkŽŵŵĞŶ͕ sowie bisher ErƐƉĂƌƚem. Die SituĂƚŝŽŶ kann nicht als 
�ƌŵƵƚƐŐĞĨćŚƌdung beƚƌĂĐŚƚĞt wĞƌden.   

   
ϭϯ͘ Als VŽůŽŶƚär:in, bǌǁ. FrĞŝǁŝůůŝŐe/r   habe ich keinen Anspruch auf den Kulturpass. Keine 

 
Ausnahmen. Ein VŽůŽŶƚĂƌŝĂt zu leisƚen ist eine frĞŝǁŝůůŝŐe Entscheidung im Rahmen der 
beruflichen Ausbildung und kann daher nicht als armutsgĞĨćŚƌĚĞƚe SituaƚŝŽn beƚƌĂĐŚƚĞt
ǁĞƌĚĞŶ͘   

  

ϭϰ͘�Meine prĞŬćƌe EinkŽŵŵĞŶƐƐŝƚƵĂƚŝon ŵuss ŝĐh in ĚĞn ^ŽǌŝĂůďĞƌĂƚƵŶŐƐƐƚĞůůĞn ŽīĞŶůĞŐĞn und 
ŶĂĐŚǀŽůůǌŝĞŚďĂƌ ĚĂƌƐƚĞůůĞŶ͘    

WĞƌƐŽŶĞŶ mit eŝŶĞm EŝŶŬŽŵŵĞŶ üďĞƌ dĞƌ EhͲ^/>�Ͳ�ƌŵƵƚƐŐƌĞŶǌĞ͕ dŝĞ siĐŚ dĞŶŶŽĐŚ iŶ eŝŶĞƌ 
prekären LebenssituaWon befinden, können nach einer individuellen Prüfung ihrer   
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,ƵŶŐer auf KƵŶƐt & Kultur   

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞn für unseƌĞ ^Žzialpartner:innen  

   

 

                ^Ğite ϲ   

 

>ĞďĞŶƐƐŝƚƵĂƚŝŽn ebenĨalls einen Kulturpass erhalten. PrĞŬćƌe EinkŽŵŵĞŶƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶ͕ eƚǁa durch �
ƺďĞƌĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝůŝĐ��Ś hohe AusgĂďĞŶĞƌĨŽƌĚĞƌŶŝƐƐĞ͕ müssen in den SoǌŝĂůďĞƌĂƚƵŶŐƐƐƚellen �
ŽīĞŶŐĞůĞŐt und nachǀollziehbar darŐĞƐƚellt wĞƌden.    
Da viele individuell finanziell prĞŬćƌe SituaƚŝŽnen nicht über die Offenlegung des Einkommens �
allein darŐĞƐƚellt wĞƌden kƂŶŶĞŶ͕ kann ein BerĂƚƵŶŐƐŐĞƐƉƌćĐŚ͕ ǁĞůĐŚĞƐ ĚŝĞ OffĞŶůĞŐƵŶŐ deƌ �
ƌĞŐĞůŵćƘŝŐen Ausgaben mit einbeǌŝĞŚƚ͕ zu Lösungen führĞŶ͕ bei der der Kulturpass unƚĞƌƐƚƺƚǌend�
ĂƵƐŐĞŐeben wĞƌden kann.    

  
ϭϱ͘�Bin ŝĐh ƐĞůďƐƚćŶĚŝŐ �ƌǁĞƌďƐƚćƚŝŐe/r bǌǁ. Freiberufler:in mit einem 

  

 
:ĂŚƌĞƐŚĂƵƐŚĂůƚƐĞŝŶŬŽŵŵĞŶ uŶƚer Φϭϴ͘ϴϲϲ Ɖƌo ĂůůĞŝŶƐƚĞŚĞŶĚĞ WĞƌƐŽŶ ;WƵŶŬt 6), habe ich gĞŐen �
sŽƌůĂŐe des JahrĞƐĞŝŶŬŽŵŵĞŶƐƚeuerbescheides aus dem Vorjahr Anspruch auf den Kulturpass. Hier�
ŐĞůƚen fŽůŐende Frisƚen: bis Ende April des aktuellen KĂůĞŶĚĞƌũĂŚƌes kann ein Steuerbescheid aus �
ĚĞŵ VŽƌͲ sorjahr vŽƌŐĞůĞŐƚ͕ ab Mai muss jeǁeils ein EinkŽŵŵĞŶƐƐƚeuerbescheid aus dem Vorjahr �
ǀŽƌŐĞůĞŐt wĞƌden. Ein EinkŽŵŵĞŶƐƐƚeuerbescheid aus dem VŽƌͲsorjahr kann zur Beurteilung der �
�ŶƐƉƌƵĐŚƐďĞƌĞĐŚWgung ab Mai deshalb nicht mehr herĂŶŐĞǌŽŐen wĞƌĚĞŶ͕ da der �
�ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐƐǌĞŝƚƌaum dann bereits zu lange zurück liegt.  

 

  
ϭϲ͘ Keine Ausgabe von Kulturpässen an Mitarbeiter:innen, Ehrenamtliche, Zivildiener.  
Ausnahme: 

<ƵůƚƵƌƉass fƺƌ BeŐůĞŝƚƉĞƌƐŽŶĞŶ (siĞŚĞ SĞŝƚĞ 7).      
      

ͣtŝĞ ǁĞƌĚĞŶ <ƵůƚƵƌƉćƐƐĞ ĂƵƐŐĞŐĞďĞŶ͙͞ 

  �
  
ϭϳ͘�<ĞŝŶĞ ŬŽůůĞŬƚŝǀe Ausgabe des Kulturpasses an beƚƌĞƵƚe Gruppen. Es gilt das Individualprinzip.  �
�ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͕ die KůŝĞŶƚ͗innen mit wenig vĞƌĨƺŐďĂƌem TĂƐĐŚĞŶŐeld beƚƌĞƵĞŶ͕ die aber von ihrer 
�ŝŶŬŽŵŵĞŶƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶ her keiner ArmutsgĞĨćŚƌdung unƚĞƌůŝĞŐĞŶ͕ haben keinen Anspruch auf den 
<ulturpass.    
Manche SoǌŝĂůͲ und BildungseinrichƚƵŶŐen unƚĞƌƐƚƺƚǌƚen armutsgĞĨćŚƌĚĞƚe Menschen auch 
ĚƵƌch gemeinsame Besuche von KƵůƚƵƌĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐen. Wir gehen daǀon aus, dass die besagƚen 
�ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐen diese LeisƚƵŶŐen in ihren KŽŶǌĞƉƚen aufŐenommen haben und über enƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ 
�ƵĚŐĞts vĞƌĨƺŐen.    

   
   

   

Der Kulturpass wird derzeit von über 150 sozialen und kĂƌŝƚĂƚŝǀen EinrichƚƵŶŐen ausgĞŐeben.�

�ĂďĞŝ wiƌĚ nĂĐŚ fŽůŐĞŶĚĞŶ KƌŝƚĞƌŝĞŶ vŽƌŐĞŐĂŶŐĞŶ͗    

ͻ 'ĞƐƉƌäch mit den KůŝĞŶt:innen über die aktuelle SituaƚŝŽŶ.    
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,ƵŶŐer auf KƵŶƐt & Kultur   

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞn für unseƌĞ ^Žzialpartner:innen  

   

 

                ^Ğite ϳ   

 
ͻ Erhebung der Daƚen über Einsicht in EinkŽŵŵĞŶƐŶĂĐŚǁĞŝƐ͕ DĞůĚĞǌĞƚƚĞů und Reisepass.    
ͻ Die KůŝĞŶt:innen wĞƌden enƚǁeder aktuell von einer der über 15ϱ ƐŽzialen und kĂƌŝƚĂƚŝǀĞŶ

�ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐen beƚƌeut oder sind beim AMS als arbeitslos gĞŵĞůĚĞt oder beziehen 
EŽƚƐƚĂŶĚƐŚŝůĨe.    

 ͻ Die KůŝĞŶt:innen in prĞŬćƌen EinkŽŵŵĞŶƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶen erhalten eine ausführliche
^ŽǌŝĂůďĞƌĂtung.    

 

ͻ Auf den Kulturpass kommen Namen des/der PĂƐƐďĞƐŝƚǌĞƌ: ŝŶ͕ AussƚĞůůƵŶŐƐĚĂtum und der 
^ƚempel der aussƚellenden sozialen und/oder kĂƌŝƚĂƚŝǀen Einrichtung (wenn gĞǁƺŶƐĐŚt zur 
�ŶŽŶymisierung den Stempel von Hunger auf KƵŶƐt & Kultur).    

ͻ �ŝĞ <ƵůƚƵƌƉĂƐƐďĞƐŝƚǌer: innen ǁĞƌden inĨŽƌŵŝĞƌƚ͕ dass die über den Kulturpass beǌŽŐenen 
�ŝŶƚƌŝƚƚƐŬĂƌƚen K�/EE Almosen sind, sondern es sich um (von PrivĂƚƉĞƌƐŽŶĞŶ͕ Unƚernehmen
und InsƚŝƚƵƚŝŽnen) NORMAL beǌĂŚůƚe KĂƌƚen handelt.    

 
ͻ Die KƵůƚƵƌƉĂƐƐďĞƐŝƚǌĞƌ͗innen wĞƌden darauf hingĞǁŝĞƐĞŶ͕ dass sie bei vĞƌďĞƐƐĞƌƚer 

�ŝŶŬŽŵŵĞŶƐƐŝƚƵĂƚŝŽn (ÜberƐĐŚƌeitung der MindesƚĞŝŶŬŽŵŵĞŶƐŐƌĞŶǌen) den Kulturpass
ƵŶĂƵĨŐĞĨŽƌdert zƵƌƺĐŬǌƵŐeben haben.    

 ͻ Die sozialen und/oder kĂƌŝƚĂƚŝǀen EinrichƚƵŶŐen führen eine LisƚĞ͕ an wen und wann der
<ulturpass ausgĞŐeben wurde.    

 ͻ Die sozialen und/oder kĂƌŝƚĂƚŝǀen EinrichƚƵŶŐen übermiŬ�eln einmal jährlich die Anzahl der�
ĂƵƐŐĞŐebenen KƵůƚƵƌƉćƐƐĞ͕ sowie anonymisiert die ZugĞŚƂƌŝŐŬeit 
;<ŝŶĚĞƌͬ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞͬ&ƌauen/Männer) der KƵůƚƵƌƉĂƐƐďĞƐŝƚǌer:innen.    

 

ͻ Bei der NƵƚǌung des Kulturpasses in Gruppen ist zu beachƚĞŶ͕ dass dies nur unƚer 
ǀŽƌŚĞƌŐehender Anmeldung bei der jeǁĞŝůŝŐen kƵůƚƵƌellen Einrichtung und unƚer Abklärung 
der besonderen Umsƚände durch die Gruppennutzung möglich ist. Hierbei sƚĞŚt Hunger auf
<ƵŶƐt & KƵůƚƵƌͬ^ƚeiermark gerne als VĞƌŵŝƚƚůĞƌin zƵƌ VĞƌĨƺŐƵŶŐ.    

      

ͣ<ƵůƚƵƌƉĂƐƐ Ĩƺƌ �ĞŐůĞŝƚƉĞƌƐŽŶĞŶ͙“ 
   

 
Die ErfĂŚƌƵŶŐen der sozialen und kĂƌŝƚĂƚŝǀen EinrichƚƵŶŐen mit KƵůƚƵƌƉĂƐƐďĞƐŝƚǌer:innen haben �
ŐĞǌĞŝŐƚ͕ dass viele der beƚƌŽīenen PĞƌsonen aufgrund ihrer prĞŬćƌen Lebensumsƚände ALLEINE�
Ŭaum VĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐen besuchen wollen oder können. Deshalb haben wir uns in AbƐƉƌache mit �
ƵŶƐĞƌen Partner:innen im KƵůƚƵƌďĞƌeich enƚƐĐŚůŽƐƐĞŶ͕ einen Kulturpass für Begleitpersonen �
ĂƵƐǌƵŐeben. Dieser Kulturpass wird auf AnĨŽƌderung von culture unlimited ausgĞƐƚellt und �
ǌƵŐesandt und gilt für eine Begleitperson für Gruppen ab dƌei PĞƌsonen und NUR für �
DŝƚĂƌďĞŝƚer:innen der auf dem Kulturpass gĞŶĂŶŶƚen InƐƚŝƚƵƚŝŽn.    
   
�ĂďĞŝ iƐƚ wiĐŚƚŝg:    

 ͻ WƌŽ /ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�� ǁŝƌd EIN Kulturpass für Begleitpersonen ausgĞƐƚellt. Dieser wird auf den Namen
der InsƚŝƚƵƚŝŽŶ ausgĞƐƚellt und NICHT auf Namen von MitĂƌďĞŝƚer:innen.    

ͻ Für diesen EIN�E Kulturpass für Begleitpersonen pro InsƚŝƚƵƚŝŽŶ ist der/die jeǁĞŝůŝŐĞ 
�ŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌtner:in der jeǁĞŝůŝŐen�/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ für Hunger auf KƵŶƐt & Kultur zƵƐƚändig. Das heißt: 
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                ^Ğite ϴ   

 
WER von den MitĂƌďĞŝƚer:innen einer InƐƚŝƚƵƚŝŽn den Kulturpass für BegleitpersoŶĞŶ�benützt,�
ůŝĞŐt in der alleinigen VĞƌĂŶƚǁortung der jeǁĞŝůŝŐen Ansprechpartner:innen in den jeǁĞŝůŝŐen �
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞŶ.    

 

ͻ Der Kulturpass für Begleitpersonen ist NUR für MitĂƌďĞŝƚer:innen der auf dem Kulturpass 
ŐĞŶĂŶŶƚen /ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ŐƺůƚŝŐ�und kann NICHT an andere PĞƌsonen wĞŝƚĞƌŐĞŐeben wĞƌden. 

ͻ mďĞƌdies ist der Kulturpass für Begleitpersonen NUR in Verbindung mit einer begleitĞƚen Gruppe
(ab drei PĞƌsonen) von KƵůƚƵƌƉĂƐƐďĞƐŝƚǌer:innen gülƚŝŐ͕ ein Besuch von VĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐen und   

�ƵƐƐƚĞůůƵŶŐen mit dem Kulturpass für Begleitpersonen OHNE begleitĞƚe Gruppe ist NICHT möglich.  
 •  Für die GrĂǌer Oper gilt überdies eine gĞƐŽŶĚĞƌƚe VĞƌeinbarung: hier ist der Kulturpass für

�ĞŐůĞŝƚƉĞƌsonen NUR für VĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐen güůƚŝŐ͕ die gesondert ausgĞwiesen siŶĚ͊    
   

 

tŝr wĞŝƐĞŶ nŽĐŚŵĂůs dĂƌĂƵf hŝŶ:    
'Ğƌade für den Besuch in Gruppen ist die RĞƐĞƌǀŝĞƌƵŶŐ/der Besuch von VĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐen und �
�ƵƐƐƚĞůůƵŶŐen vorher bei den KƵůƚƵƌǀĞƌĂŶƐƚĂůƚer:innen abǌƵŬůćƌen und anzumelden. Dabei ist zu �
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶ͕ dass die Gelder für EinƚƌŝƚƚƐŬĂƌƚen für VĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐen und AussƚĞůůƵŶŐen von den �
<ƵůƚƵƌǀĞƌĂŶƐƚĂůƚer:innen selbƐt orŐanisiert wĞƌden und daher das Angebot für den Kulturpass für �
�ĞŐůĞŝƚƉĞƌsonen nach dem Gebot der Fairness zu behandeln isƚ͕ um dieses Service auch längĞƌĨƌŝƐƚŝŐ��
ŶƵƚǌen zu können.    
    

 

tŝĐŚƚŝg:    
Für VĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐen der Steiermärkischen KƵůƚƵƌǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐen GmbH (ZĞĐƌĞĂƚ ŝŽŶͲ ŐƌŽƘes    �
KƌĐŚĞƐƚer GrĂǌ͕ ^ƚǇƌŝĂƌƚĞ͕ PƐĂůŵ͕ Meerschein MaƚŝŶĞĞŶ͕ SerĞŶĂƚĂͿ͕ VĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐen der Bühnen�
'ƌaz (Oper͕  Schauspielhaus und NĞǆt Liberty) und das UnivĞƌsalmuseum Joanneum gĞůƚen �
ďĞƐŽŶĚĞƌe RĞŐůĞŵĞŶƚƐ͕ die Sie auf „ǁǁǁ͘ŚĂŬƵŬ͘Ɛƚ“ finden.   

,ƵŶŐĞr auf Kunst & Kultur 
<ŝŶŬŐĂƐƐĞ�9  |  8020 Graz   
D͘ +43�ϲϲϰ�Ϯϭ�ϯϭ�ϯϴϲ
ŚĂŬƵŬΛƚĞĂŵ͘ĐƵůƚƵƌĞͲƵŶůŝŵŝƚĞĚ͘ĐŽŵ  |  ǁǁǁ͘ŚĂŬƵŬ͘Ɛƚ


